
  I 

  

Armin Steinbach (Hrsg.) 
NABEG/EnLAG/EnWG 
De Gruyter Kommentar 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  III 

  

 
 

 

NABEG/EnLAG/EnWG 
 
 

 
 
Kommentar zum Recht des Energieleitungsbaus 
 
 
Herausgegeben von 
Regierungsrat Dr. iur. Dipl.-Volkswirt Armin Steinbach, LL.M., 
Bundeswirtschaftsministerium, Berlin 
 
Bearbeitet von 
Regierungsdirektor Ass. iur. Karsten Bourwieg, Bundesnetz- 
agentur, Bonn; Regierungsrätin Dr. iur. Ursula Heimann, LL.M., 
Bundesnetzagentur, Bonn; Prof. Dr. iur. Dipl.-Kaufmann Helmut 
Lecheler, Berlin; Rechtsanwalt Dr. iur. Dipl.-Politologe Julian  
Asmus Nebel, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten, Berlin; 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht  
Dr. iur. Christoph Riese, GÖRG Partnerschaft von Rechts- 
anwälten, Berlin; Ministerialrat Dr. iur. Christof Sangenstedt, 
Bundesumweltministerium, Berlin; Regierungsrat Dr. iur.  
Dipl.-Volkswirt Armin Steinbach, LL.M., Bundeswirtschafts-
ministerium, Berlin 
 

 
 



IV   

  

Zitiervorschlag: Steinbach/Bearbeiter, Teil 1 Einleitung Rn 6 oder Teil 4 NABEG § 3 Rn 7. 
 
Hinweis: Alle Angaben in diesem Werk sind nach bestem Wissen unter Anwendung aller gebotenen Sorgfalt erstellt 
worden. Trotzdem kann von dem Verlag und den Autoren keine Haftung für etwaige Fehler übernommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-11-028120-0 
e-ISBN 978-3-11-028126-2 
 
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen  
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet  
über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
 
© 2013 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 
Datenkonvertierung/Satz: jürgen ullrich typosatz, Nördlingen 
Druck: Hubert & Co., Göttingen 
∞ Gedruckt auf säurefreiem Papier 
Printed in Germany 
 
www.degruyter.com 



Vorwort  V 

  

VorwortVorwort Vorwort   
 
 
Die Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Energieleitungsbau im vergangenen 
Jahr kamen für manch einen überstürzt. Nicht weniger als sieben Gesetze verabschiedete der 
Gesetzgeber im heißen „Energiesommer“ 2011. Dabei hatten die ministeriellen Apparate nur  
wenige Monate Zeit, um die Gesetze auszuarbeiten. Der Anlass für die Eile lag auf der Hand: Die 
Katastrophe von Fukushima löste hierzulande einen Sinneswandel aus. Die Energiewende – der 
Umbau unserer Energieversorgung hin zu Erneuerbarer Energie – sollte noch schneller voran- 
gebracht, der Ausstieg aus der Kernenergie noch schneller besiegelt werden. Das hatte unwei-
gerlich Konsequenzen auch für den Netzausbau, denn die größten Herausforderungen bei der 
Modernisierung der Netzinfrastruktur liegen im Ausbau der Erneuerbaren. Der Wegfall von  
Erzeugungskapazität aus Kernenergie im Süden und der Zubau neuer Erzeugungsanlagen im 
Norden – das ohnehin schon bestehende Nord-Süd-Gefälle in der Stromerzeugung wurde durch 
das Kernkraft-Moratorium und den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie noch weiter 
verschärft. 

Der letzte Sommer wurde damit zu einer Zäsur im Genehmigungsregime für das deutsche 
Höchstspannungsnetz. Endlich war der politische Impetus vorhanden, an die „großen Räder“ 
der Beschleunigung zu gehen. Zu deutlich waren den politischen Akteuren die Erfahrungen mit 
dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) aus dem Jahre 2009 vor Augen geführt worden. Trotz 
gesetzlicher Anordnung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit sind die Fortschritte bei der 
Umsetzung der im EnLAG aufgenommenen Höchstspannungsleitungen bis heute dürftig: Die 
Verzögerungen aufgrund von verschleppten Verfahren, uneinheitlichen Verfahrenspraktiken 
und fehlender Akzeptanz traten immer offenkundiger zu Tage. 

Die Besonderheiten des Energiesommers 2011 und der Handlungsdruck nach Fukushima 
boten damit die Grundlage, sich an das „heiße Eisen“ des Netzausbaus zu wagen – die Kompe-
tenzaufteilung zwischen Bund und Ländern. Synergien sollten geschaffen, Verfahrensverzöge-
rungen abgebaut und einheitliche Verfahrensstandards festgelegt werden. Die Vorbehalte und 
Widerstände der Länder waren groß. Denn – so fragten sich die Länder –  wieso sollte eine Bun-
desbehörde im fernen Bonn, die bis dato nur Erfahrung mit der Regulierung der Netze hatte, 
besser und vor allem schneller sein als die erfahrenen Länderbehörden? Bis zum Schluss wurde 
mit Haken und Ösen zwischen Bund und Ländern um eine Lösung gerungen. Heraus kam ein 
salomonischer Kompromiss: Die Bundesnetzagentur sollte nur für die Bundesfachplanung von 
länderübergreifenden und grenzüberschreitenden Projekten zuständig sein. Alle anderen Lei-
tungen, insbesondere das Planfeststellungsverfahren, sollten bei den Ländern verbleiben. Allein 
durch Rechtsverordnung sollten die Planfeststellungsverfahren auf den Bund übertragen wer-
den können – die nahe Zukunft wird zeigen, ob das Gerangel bei der Bestimmung der Leitungen 
von vorne beginnt. 

Die Herausgeber und Autoren des NABEG waren in der einen oder anderen Form am Gesetz-
gebungsprozess beteiligt. Sie sind die „Praktiker der Entstehung“ der Gesetze und richten diesen 
Kommentar an die „Praktiker der Umsetzung“ der Gesetze. Dem praxisnahen Ansatz des Kom-
mentars folgend entstammen die Autoren den federführenden Bundesministerien, der Bundes-
netzagentur, der im Bereich Energiewirtschaft tätigen Rechtsberatung und der Wissenschaft. 
Erfahrungen der Kommentatoren aus ihren jeweiligen Spezialgebieten sind mit eingeflossen. 
Dieser Kommentar soll Netzbetreibern, Anwaltskanzleien, Länder- und Bundesbehörden sowie 
allen anderen Verfahrensbeteiligten in den relevanten Fragen im Zusammenhang mit neuen wie 
alten Gesetzen praxistaugliche Antworten geben.  

Nach einer Einleitung (Teil 1) wird das gegenwärtige Regelwerk des Energieleitungsausbau-
gesetzes (Teil 2) kommentiert. Schwerpunkt ist die anschließende Kommentierung der einzelnen 
Vorschriften des EnWG (Teil 3) und des NABEG (Teil 4). Die rechtswissenschaftliche Literatur 
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und die Rechtsprechung sind, soweit nichts anderes angegeben ist, bis zum 15.10.2012 ausge-
wertet. Die Gesetzgebung ist ebenfalls bis zu diesem Tage berücksichtigt.  

Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen, die uns mit wertvollen Hinweisen und An-
regungen bei der Erstellung dieses Kommentars unterstützt haben. Wir hoffen, Ihnen mit diesem 
Werk für die tägliche Praxis einige Hilfestellungen geben zu können. Wir sind für kritische An-
merkungen, konstruktive Ideen und zielführende Diskussionen stets aufgeschlossen und dank-
bar. Sollten trotz Anwendung größter Sorgfalt Unzulänglichkeiten oder Irrtümer in die Kommen-
tierung eingeflossen sein, übernimmt der Herausgeber die Verantwortung. 
 
Sie erreichen uns unter: 

Regierungsrat Dr. iur. Dipl.-Volkswirt Armin Steinbach, LL.M. 
Wichertstraße 52 
10439 Berlin 
armin.steinbach@googlemail.com 

 
Berlin, im November 2012 Armin Steinbach 
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Kaum ein energiepolitischer Bereich steht aktuell so im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion 
wie der Netzausbau – zu Recht. Der Ausbau der Netzinfrastruktur ist zentrale Voraussetzung für 
das Gelingen der Energiewende. Die ehrgeizigen Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren werden 
nur erreichbar sein, wenn der Strom zuverlässig von den neuen Erzeugungsquellen in die Ver-
brauchszentren transportiert wird.  

Das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) aus dem Jahr 2009 hat bereits vor der Energie-
wende dringliche Ausbaubedarfe identifiziert. Bei der Realisierung dieser Vorhaben gibt es aus 
verschiedenen Gründen teilweise deutliche Verzögerungen, die von der Bundesnetzagentur re-
gelmäßig dokumentiert werden. Bei dem für die Realisierung der Energiewende zusätzlich not-
wendigen Netzausbau können wir uns vergleichbare Verzögerungen allerdings nicht leisten. 
Deswegen hat der Gesetzgeber im letzten Jahr wichtige Voraussetzungen geschaffen, um den 
Netzausbau zu beschleunigen. Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und 
der Schaffung eines Netzausausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) hat er zentrale Hinder-
nisse bei der Planung und Genehmigung von Stromleitungen adressiert. Die neuen Regelungen 
zielen dabei auf eine größtmögliche, frühzeitige und transparente Öffentlichkeitsbeteiligung  
von der Bedarfsplanung bis zur Errichtungsgenehmigung ab, die von der Bundesnetzagentur  
als zentrale Institution durchgeführt wird. Über mehr und frühere Bürgerbeteiligung zu mehr 
Akzeptanz und so im Ergebnis zur Beschleunigung zu kommen – das sind Kernelemente des 
NABEG und zentrale Anliegen der Bundesnetzagentur. 

Gleichwohl betreten alle Beteiligten mit dem neuen Regelwerk Neuland – Vorhabenträger, 
Verfahrensbeteiligte, Betroffene und die zuständigen Behörden. Sie alle werden sich an einem 
neuen Genehmigungsregime mit innovativen Beteiligungsformen und straffen Planungs- und 
Genehmigungsschritten neu ausrichten müssen. Die Diskussion in Wissenschaft und Praxis hat 
bereits während des Gesetzgebungsverfahrens eingesetzt. Das ist zu begrüßen.  

Das vorliegende Werk führt alle für das Energieleitungsplanungsrecht maßgeblichen Vor-
schriften aus EnWG, EnLAG und NABEG in einer übergreifenden Betrachtung zusammen. Dar-
über hinaus zeichnet es sich dadurch aus, dass sich hier überwiegend Autoren zusammenge-
funden haben, die sehr nah am Entstehungsprozess der Gesetze beteiligt waren und über die 
den neuen Vorschriften zugrunde liegenden Beweggründe und Problemanalysen bestens infor-
miert sind. Dass es dabei eine Innensicht gibt, die sich in dem anstehenden öffentlichen Diskurs 
und der Verwaltungspraxis bewähren muss, macht den besonderen Reiz dieser Kommentierung 
aus. 
 
Bonn, im August 2012 Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, Bonn 
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A. Treiber des Netzausbaus 
 

Die vielzitierte „Energiewende“ hinterlässt auch im Bereich der Netzinfrastruktur Spuren. Der 
forcierte Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Umbau der Energieversorgung haben den 
Handlungsbedarf im Bereich der Netzinfrastruktur immer mehr in den Mittelpunkt der politi-
schen Diskussion gerückt. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die ehrgeizigen klimapoliti-
schen Ziele der Bundesregierung. Die deutsche Bundesregierung strebt zur Erreichung der Kli-
maschutzziele eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis zum Jahr 2020 und bis 
2050 sogar um 80% gegenüber dem Stand von 1990 an.1 Dieses Ziel soll vor allem durch eine 
Umstellung auf eine regenerative Elektrizitätserzeugung erreicht werden, die bis zum Jahre 2030 
zu 50% und bis zum Jahre 2050 zu 80% auf regenerativen Energieträgern beruhen soll. Da der 
Netzausbau mit dem Ausbau der Erneuerbaren nicht Schritt hält, kommt es schon heute zu einer  
mangelnden Synchronisierung zwischen Erneuerbaren Energien und dem Netzausbau. 

Der Umbau der Energieversorgung ändert die Anforderungen an die Netzinfrastruktur: Der 
zügige Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien und die Standortwahl von neuen konventionel-
len Energieerzeugern tragen maßgeblich zur geographischen Entkopplung von Verbrauchs- 
und Erzeugungsschwerpunkten bei. Früher wurde bei der Planung von Energieversorgungssys-
temen angestrebt, Erzeugungseinheiten möglichst in der Nähe von Verbrauchsschwerpunkten, 
etwa im industrieintensiven Süddeutschland, anzusiedeln. Heute werden erneuerbare Energien 
und konventionelle Kraftwerke unabhängig von Verbrauchsgesichtspunkten und netztechni-
schen Rahmenbedingungen ausgewählt. In der Tendenz zeigt sich, dass neue Standorte für kon-
ventionelle Kraftwerke in erheblichem Umfang an Küstenstandorten, also im Norden, geplant 
werden. Ebenso werden Standortentscheidungen für die Stromerzeugung aus erneuerba- 
rer Energie in Abhängigkeit von den Erzeugungspotenzialen getroffen. Die Verfügbarkeit  
 _____ 
1 Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 28.9.2010, S. 5. 
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von Biomasse, die Windverhältnisse und die Sonneneinstrahlung sind dabei ausschlaggebende 
Standortfaktoren.  

Die Standortentscheidungen für die Stromproduktion erzeugen ein Nord-Süd-Gefälle. Zwar 
führen die Intensität und die Dauer der Sonneneinstrahlung zu einer Konzentration der Solar-
stromerzeugung im Süden. Allerdings siedelt sich die überwiegende Mehrzahl der Windkraftan-
lagen (offshore und onshore) im Norden oder der Mitte Deutschlands an. Und auch der Ausstieg 
aus der Kernenergie trägt zu dem Nord-Süd-Gefälle bei. Die derzeit noch insbesondere in Süd-
deutschland betriebenen Kernkraftwerke werden schrittweise abgeschaltet. Der Wegfall der in 
den Kernkraftwerken erzeugten Energie soll durch konventionelle Kraftwerke und erneuer- 
bare Energien kompensiert werden, wobei in Süddeutschland die Nachfrage nicht durch ver-
brauchsnahe, sondern vorwiegend durch zu transportierende Elektrizitätsmengen gedeckt wer-
den muss. 

Neben das Phänomen des Nord-Süd-Gefälles in Stromerzeugung und -verbrauch treten die 
Charakteristika sowohl dezentraler als auch zentraler Stromeinspeisung. Dezentrale Einspei-
sung durch die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und Windanlagen machen eine Verstärkung 
des Netzes in der Fläche erforderlich. Zugleich entstehen neue Erzeugungszentren, etwa durch 
Offshore-Windparks in der Nordsee. Hinzu kommt die zunehmende Volatilität der Einspeisung 
durch die schwankende Darbietung von erneuerbarem Strom. Unzureichender Netzausbau und 
eine fluktierende Einspeisung von Strom aus Wind und Sonne führen zu Netzengpässen. Diese 
treten insbesondere in Situationen starker nationaler und internationaler Handelsaktivitäten in 
Kombination mit hoher Windenergieeinspeisung auf. Die Konsequenzen sind die Beschränkung 
des Stromtransports und des Stromhandels sowie die Abschaltung von Erzeugungsanlagen. Damit 
kann eine unzureichende Netzinfrastruktur auch eine negative Auswirkung auf die Investitions- 
sicherheit beim Bau neuer Kraftwerke haben. Neben den Marktrisiken für neue Kraftwerke müssen 
zunehmend die Risiken bewertet werden, die sich aus nicht ausreichend verfügbaren Netzkapazi-
täten ergeben. Auf Verteilernetzebene kommt hinzu, dass der Strom nicht mehr wie bisher als 
Einbahnstraße von übergelagerten Spannungsebenen in untere Spannungsebenen zum Verbrau-
cher fließt. Aufgrund dezentraler Einspeisung von Erneuerbaren Energien in unteren Spannungs-
ebenen muss das Verteilnetz immer häufiger einen „Gegenverkehr“ bewältigen, der aus Rück- 
speisungen in höhere Spannungsebenen resultiert. 

Die präzise Höhe des erforderlichen Netzausbaubedarfs ist Gegenstand verschiedener  
Studien gewesen, bleibt in der öffentlichen Diskussion aber umstritten. Im Jahr 2005 wurden im  
Rahmen der dena-Netzstudie I prioritäre Höchstspannungsleitungen mit einer Gesamtlänge von 
rund 850 km bis 2015 berechnet. Die Leitungen der dena-Netzstudie I2 wurden in den Bedarfsplan 
des EnLAG aufgenommen. In der dena-Netzstudie II3 aus dem Jahr 2010 wurde ein über die dena-
Netzstudie I hinausgehender Ausbaubedarf in der Höhe von bis zu 3.600 km bis 2020 ermittelt. Bei 
der Realisierung dieser Leitungen hinkt man hinterher: Im Mai 2012 waren von den rund 2.000 km 
Netzausbaumaßnahmen des EnLAG erst ca. 200 km realisiert. Die Konkretisierung der präzisen 
Höhe des Netzausbaubedarfs wird zukünftig in den Netzentwicklungsplänen der Netzbetreiber 
nach §§ 12a ff. EnWG ermittelt. Für die Verteilernetzebene liegen bis heute keine belastbaren Stu-
dien vor. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Ausbaubedarf aufgrund der Einspeisung von 
Erneuerbaren Energien auf unteren Spannungsebenen ebenfalls hoch ist. Die Anforderungen an 
 _____ 
2 dena (Hrsg.), Kurzanalyse der Kraftwerks- und Netzplanung in Deutschland bis 2020 (mit Ausblick auf 2030). 
Annahmen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen, Berlin 2008, abrufbar unter 
www.dena.de/infos/presse/studien#c5277. 
3 dena (Hrsg.), dena-Netzstudie II – Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im 
Zeitraum 2015-2020 mit Ausblick auf 2025, Berlin 2010, abrufbar unter www.dena.de/themen/thema-
esd/projekte/projekt/dena-netzstudie-ii; dazu auch Prognos/EWI/GWS, Energieszenarien 2011, Projekt Nr. 12/10, 
Basel/Köln/Osnabrück 2011, abrufbar unter www.ewi.uni-koeln.de. 
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die Dokumentation sind bei den Verteilnetzbetreibern gleichwohl abgestuft gegenüber den Über-
tragungsnetzen. Verteilnetzbetreiber müssen jährlich den Netzzustand ihres Netzes in einem  
Bericht darzustellen und der zuständigen Regulierungsbehörde zur Prüfung vorzulegen. Ist der 
erwartete Netzausbaubedarf besonders hoch, kann die BNetzA die Vorlage von Netzentwicklungs-
plänen verlangen, die sich an den Plänen der ÜNB orientieren (§ 14 Abs. 1b EnWG). 

 
 

B. Der Netzausbau als energiepolitisches Ziel 
B. Der Netzausbau als energiepolitisches Ziel 
Der Netzausbau wird schon seit geraumer Zeit von den Bundesregierungen vorangetrieben. Im 
Jahre 2006 sollten mit dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz Verzögerungen auf 
Ebene der Planungs- und Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung des Leitungs- 
baus behoben werden. 2009 wurden mit dem EnLAG die 24 prioritären Höchstspannungsleitun-
gen in einem Bedarfsplan aufgenommen und mit genehmigungsrechtlichen Privilegien ausges-
tattet.  

Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die energiepolitische Bedeutung des Netzausbaus im 
Energiekonzept der Bundesregierung aus dem Jahr 2010. Darin wurde eine Reihe von kurz- und 
langfristigen Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus angekündigt. Diese Maßnahmen 
beziehen sich auf den planungs- und genehmigungsrechtlichen, den regulatorischen und den ins- 
titutionellen Bereich. 

Eine weitere Zäsur für die Energieversorgung insgesamt und den Netzausbau im speziellen 
war das Reaktorunglück in Fukushima. Als Konsequenz dessen wurde ein beschleunigter Aus- 
stieg aus der Kernenergie mit einer sofortigen Abschaltung von acht Kernkraftwerken beschlos-
sen. Der politische Wille zum Ausbau der Erneuerbaren Energien wurde dadurch noch einmal 
bestärkt. Für die Netze bedeutet dies einen zusätzlichen Druck, eine Synchronisierung mit den 
Erneuerbaren Energien hinzubekommen. Aufgrund des politischen Handlungsdrucks musste 
das NABEG binnen drei Monaten bis zum Ablauf des Kernkraft-Moratoriums nach der Katastro-
phe von Fukushima auf den Weg gebracht werden. Die Einleitung der Energiewende im Sommer 
2011 beinhaltete nicht weniger als die Verabschiedung von sieben Gesetzen und einer Verord-
nung durch den Gesetzgeber. 

 
 

C. Der Netzausbau im deutschen Recht 
C. Der Netzausbau im deutschen Recht 
I. Einleitung 
 
Die Vorschriften zum Netzausbau verteilen sich inzwischen auf eine Reihe von Rechtsgrund- 
lagen. Das Nebeneinander anwendbarer Rechtsvorschriften ist der energiepolitisch bedingten 
Entwicklung von Sonderregimen für bestimmte Leitungsprojekte geschuldet. Der Grundsatz 
des Vorrangs des speziellen vor dem allgemeinen Gesetz kommt im Energieleitungsbau deshalb 
regelmäßig zur Anwendung. Spezialgesetze sind insoweit: 
– das NABEG (für neue Vorhaben aus dem Bundesbedarfsplan) gegenüber dem EnWG; 
– das EnLAG (mit seinem Bedarfsplan für 24 Höchstspannungsleitungen) gegenüber dem 

EnWG und dem NABEG; 
– das EnWG seinerseits gegenüber dem VwVfG. 

 
Aus den unterschiedlichen Regelungsmaterien ergeben sich unterschiedliche Zulassungsregime: 
1. Für die 24 Leitungen des EnLAG wird das Raumordnungsverfahren von den Ländern nach 

§ 1 Nr. 14 RoV, § 15 ROG durchgeführt. Das Planfeststellungsverfahren wird nach § 43 S. 1 
Nr. 1 EnWG ebenfalls von den Ländern durchgeführt. 
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2. Für die Leitungen des Bundesbedarfsplans, die als länderübergreifende oder grenz-
überschreitende Leitungen gekennzeichnet sind, gelten für die Bundesfachplanung durch 
die BNetzA die Regeln des NABEG. 

 a. Das Planfeststellungsverfahren für die länderübergreifenden oder grenzüberschrei-
tenden Leitungen führt die BNetzA nach §§ 18 ff. NABEG aus, sofern der BNetzA die 
Planfeststellungskompetenz auf dem Verordnungswege nach § 2 Abs. 2 NABEG übertra-
gen wurde. 

 b. Die Planfeststellungsverfahren für die länderübergreifenden oder grenzüberschrei-
tenden Leitungen werden von Genehmigungsbehörden der Länder nach §§ 18 ff. NA-
BEG durchgeführt, sofern die Verordnung nach § 2 Abs. 2 NABEG der BNetzA die Plan-
feststellungskompetenz nicht überträgt. 

3. Die Leitungen des Bundesbedarfsplans, die nicht als länderübergreifende oder grenz-
überschreitende Leitungen gekennzeichnet sind, sowie alle anderen Hochspannungslei-
tungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr, die nicht im Bundesbedarfsplan 
aufgeführt werden, durchlaufen das Raumordnungsverfahren nach § 1 Nr. 14 RoV, § 15 ROG. 
Das Planfeststellungsverfahren wird nach § 43 S. 1 Nr. 1 EnWG ebenfalls von den Ländern 
durchgeführt. 
 

Historisch gesehen war für die Errichtung von Elektrizitätsleitungen bis zum Jahr 2001 nicht 
mal eine Planfeststellung vorgeschrieben.4 Die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 
war zwar erforderlich, jedoch ohne ein anschließendes Genehmigungsverfahren, in dem die 
Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens hätten Wirkung entfalten können. Teilweise bestan-
den Genehmigungserfordernisse nach Landesrecht; im Grundsatz erfolgten die Genehmigungs-
verfahren von Elektrizitätsleitungen ohne formale Eröffnungskontrolle. Auch bestanden für Pri-
vate keine formalisierten Beteiligungsrechte.5  

Seit 2001 erfolgt die Zulassung von Hochspannungsfreileitungen formal-gesetzlich nach ei-
nem einheitlichen Standard: Für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von 110 kV 
oder mehr ist ein Raumordnungsverfahren durchzuführen (§ 1 Nr. 14 RoV, § 15 ROG). Das Planfest-
stellungserfordernis ergibt sich seit 2001 aus § 43 S. 1 Nr. 1 EnWG.6 Darin ist die Planfeststellungs-
bedürftigkeit für Hochspannungsfreileitungen ab einer Nennspannung von 110 kV geregelt. Mit 
der EnWG-Novelle 2011 wurde auf der 110 kV-Ebene auch die Planfeststellungsfähigkeit von Erd-
kabeln auf der 110 kV-Ebene ermöglicht (§ 43 S. 7 EnWG). Formal-gesetzlich kann mithin nicht von 
einem „Flickenteppich“ gesprochen werden, weil eine Einheitlichkeit der Gesetze unabhängig 
von der geographischen Lage der Leitung besteht.7 Davon zu unterscheiden ist ein „Flicken- 
teppich“ in der Anwendung der einheitlichen Vorschriften in der Verwaltungspraxis, die zuletzt 
ausschlaggebend gewesen ist für die Hochzonung der Genehmigungskompetenz auf die Bundes-
ebene im Rahmen des NABEG.8 

 
 

II. Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz 2006 
 

Mit dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz vom 9.12.20069 hat der Gesetzgeber mit der 
Absicht der Verfahrensbeschleunigung die §§ 43 ff. EnWG weiter ausgeformt. Dabei wurden ins-
 _____ 
4 Vgl. Durner, DVBl. 2011, 854. 
5 Langer, BayVBl 1989, 641. 
6 Zur Entstehung vgl. Krieglstein, UPR 2003, 17 ff. 
7 Durner, DVBl. 2011, 854. 
8 Dazu unten Rn 43. 
9 BGBl. I 2006 S. 2833. 
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besondere Fristvorgaben für behördliche Verfahrenshandlungen eingeführt (§ 43a EnWG), die 
Voraussetzungen für den Erlass von Veränderungssperren und vorzeitiger Besitzeinweisung ge-
schaffen (§§ 44a und b EnWG) und die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Ausbauvorhaben einge-
schränkt (§ 43e Abs. 1 S. 2, Abs. 3 EnWG; § 48 Abs. 1 Nr. 4 VwGO). Außerdem wurde die Verzichts-
möglichkeit für den Erörterungstermin eingeführt (§ 43a Nr. 5 S. 1 EnWG a.F.). 

In der Praxis erwies sich die Verfahrensbeschleunigung durch das Infrastrukturplanungs-
beschleunigungsgesetz als unzureichend. Die verkürzten Fristvorgaben waren als reine Soll-
Vorschriften ungeeignet, eine Einhaltung der Fristen zu erzwingen und eine Beschleunigung der 
Verfahren zu erzielen. Auch die Möglichkeit des Verzichts auf den Erörterungstermin konnte die 
Verfahrenslänge nicht reduzieren; zudem erscheint eine Verkürzung der Beteiligungsrechte aus 
heutiger Sicht vor dem Hintergrund der „Stuttgart-21“-Debatte nicht sinnvoll. Deshalb wurde 
vor dem Hintergrund einer Verbesserung der Beteiligung der Öffentlichkeit mit der EnWG-
Novellierung 2011 die Verzichtsmöglichkeit auf den Erörterungstermin wieder eingeschränkt. 
Nunmehr gilt der Erörterungstermin als Regelfall (§ 43a Nr. 5 EnWG). 

 
 

III. Energieleitungsausbaugesetz 2009 
 

Mit dem Ziel einer verbindlichen Bedarfsplanung und der Straffung der Planungs- und Geneh-
migungsverfahren für Leitungsbauvorhaben wurde 2009 das EnLAG auf den Weg gebracht. Im 
Fokus stand die Beschleunigung von 24 vordringlichen Leitungsbauvorhaben auf der Ebene 
der Höchstspannungs-Übertragungsnetze. Zentraler Beschleunigungsansatz war die gesetzgebe-
rische Festlegung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der Leitungen für die 24 Leitun-
gen des Bedarfsplans des EnLAG.10 Grundsätzlich muss das planfeststellungsbedürftige Vorhaben 
nach allgemeinen Grundsätzen den Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG entsprechen, d.h. energiewirt-
schaftlich notwendig sein. Im Regelfall ist diese Planrechtfertigung durch die Planfeststellungs-
behörde sicherzustellen, die dabei vor allem die konkrete Erforderlichkeit der geplanten Energie-
leitung zu prognostizieren hat. Die Begründung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit wurde 
im EnLAG gesetzgeberisch erstmalig vorweggenommen: Gemäß § 1 Abs. 2 EnLAG ist für die in den 
Bedarfsplan aufgenommen Vorhaben die Planrechtfertigung gesetzlich vorgegeben. Damit ist 
das „Ob“ einer Leitung gesetzlich vorgegeben und muss von den Planungs- und Genehmigungs-
behörden nicht mehr geprüft werden. Es kann damit auch nicht mehr in Frage gestellt werden. 
Zudem wird der Rechtsweg bei den vordringlichen Vorhaben auf eine Instanz verkürzt (BVerwG 
als erste und letzte Instanz). 

Zusätzlich ermöglicht das EnLAG den Einsatz von Erdkabeln auf 380 kV-Ebene im Rahmen 
von vier Pilotprojekten auf technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten. Der Pilot-
Ansatz ist der (umstrittenen) Tatsache geschuldet, dass Erdkabel auf der Höchstspannungsebene 
in der Fläche bislang nicht dem Stand der Technik im Normalbetrieb entsprechen. Die Intention 
des Gesetzgebers ist es, Erfahrungen mit dem Einsatz dieser Technologie zu sammeln und auf 
Grundlage einer positiven Evaluierung den Einsatz von Erdkabeln auf der 380 kV-Ebene in größe-
rem Umfang zu ermöglichen. Der Gesetzgeber reagiert damit auch auf die zunehmende Akzep-
tanzdebatte im Leitungsbau. Häufig wird der Bau von Freileitungen von der betroffenen Bevölke-
rung abgelehnt. Mit dem Bau von Erdkabel-Pilotprojekten sollen Erfahrungen mit dem Einsatz 
von Erdkabeln in der Fläche gesammelt werden. Die ersten Genehmigungsverfahren der Erdka-
bel-Pilotprojekte im Rahmen des EnLAG zeigen jedoch, dass die Diskussion um die Erdverkabe-
lung eher zu zusätzlichen Verzögerungen führt, was mit den Auseinandersetzungen um den 

 _____ 
10 Ausführlich Schirmer, DVBl. 2010, 1349 ff. 
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Umfang der Teilverkabelung zusammenhängt. Außerdem zeigt sich, dass auch naturschutzfach-
liche Bedenken gegen den Einsatz von Erdkabeln sprechen können. 

Neben der Bedarfsfeststellung für die prioritären Leitungen hat das Artikelgesetz zum Erlass 
des EnLAG eine Reihe weiterer planungsrechtlicher und regulatorischer Maßnahmen eingeführt. 
Für die Anbindungsleitungen von Offshore-Anlagen wurde ein Planfeststellungsverfahren ein-
geführt (§ 43 S. 1 Nr. 3 EnWG), das die bisherigen Einzelgenehmigungen ersetzen soll. Bei der 
Verkabelung auf 110 kV-Ebene im 20 km-Streifen längs der Küste wurde klargestellt (§ 43 S. 3 
EnWG), dass jede 110 kV-Leitung in diesem Gebiet als Erdkabel verlegt werden kann – unabhän-
gig davon, ob es sich um eine Offshore-Anbindungsleitung handelt. 

Ferner konkretisiert das EnLAG die Pflichten der Netzbetreiber, indem die bisherige Hand-
habung der Vorschriften festgeschrieben wird: Die Pflicht zum bedarfsgerechten Netzausbau 
(§ 11 Abs. 1 S. 1 EnWG) umfasst die Optimierung und Verstärkung. Dies gilt auch für die Darstel-
lung in den Netzausbauberichten (§ 12 Abs. 3a a.F. EnWG).  

Durch Änderungen der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurde der Einsatz der  
HGÜ-Technik (Hochspannungsgleichstromübertragung) im Übertragungsnetz ermöglicht, wo 
dies technisch und wirtschaftlich effizient ist. Außerdem sollte die Erdverkabelung auf 110 kV-
Ebene bei neuen Leitungen auf neuer Trasse immer dann möglich sein, wenn der Kostenfaktor 1,6 
im Vergleich zu einer Freileitung nicht überschritten wird. Mit dem NABEG wurde dieser Faktor 
auf 2,75 erweitert. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem EnLAG sind gemischt. Unter Baufortschrittsgesichts-
punkten kann nicht von einem Erfolg gesprochen werden. Im Mai 2012 waren mit 214 km knapp 
12% der derzeit 1.834 km EnLAG-Leitungen realisiert. Gleichwohl wird dem Bedarfsplanansatz 
mit seiner gesetzlichen Feststellung des energiewirtschaftlichen Bedarfs grds. ein Beschleuni-
gungseffekt attestiert. Die Gründe für die Verzögerungen liegen indes in der langen Dauer der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren.11 

 
 

IV. EnWG-Novellierung 2011 
 

Mit der EnWG-Novellierung im Jahre 2011 ist das System der Bedarfsplanung grundlegend re-
formiert worden (§§ 12 ff. EnWG). Aufgabe der Bedarfsplanung ist es, den voraussichtlichen Be-
darf und Durchleitungskapazitäten zu ermitteln und Ausbauprioritäten zu definieren. Bis dato 
wurde die Bedarfsplanung im deutschen Übertragungsnetz allein vom Netzbetreiber ohne Ein-
bindung der Öffentlichkeit und staatlicher Stellen betrieben – zukünftig ist die Bedarfsplanung 
ein iterativer Prozess, der unterschiedliche Mitwirkungsrechte und -pflichten von Netzbetrei-
bern, Öffentlichkeit, BNetzA, Bundesregierung und Gesetzgeber vorsieht.  

Die Bedarfsplanung ähnelt dem EnLAG-Ansatz insoweit, als die mit dem Netzentwick- 
lungsplan reformierte Bedarfsplanung an die Systematik der gesetzgeberischen Anordnung  
der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit (gesetzliche Bedarfsplanung) anschließt. Das 
vom Bundesgesetzgeber auf Grundlage des Netzentwicklungsplans zu beschließende Bundes-
bedarfsplangesetz stellt nach § 12e Abs. 4 S. 1 EnWG die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 
der Vorhaben fest.  

Allerdings unterscheidet sich das Verfahren zur Entwicklung des Bedarfsplans qualitativ 
vom EnLAG. Die Ermittlung des Bedarfsplans des EnLAG folgte keiner mit dem Netzentwick-
lungsplan vergleichbaren Systematik. Im EnLAG wurde der Bedarfsplan überwiegend auf 
Grundlage der im Rahmen der dena-Netzstudie I identifizierten Leitungen und weiteren von den 

 _____ 
11 Dazu unten Rn 43 ff. 
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Netzbetreibern als besonders wichtig erscheinende Leitungsprojekte entwickelt. Eine systemati-
sche Mitwirkung der Öffentlichkeit bestand nicht. 

Anlass zur Reform der Bedarfsplanung ist die von den EU-Richtlinien 2009/72/EG und 
2009/73/EG vorgesehene Einführung von 10-jährigen nationalen Netzentwicklungsplänen. 
Auf Grundlage der europarechtlichen Vorgaben ist die Ausgestaltung der Bedarfsplanung im 
EnWG anhand von fünf Säulen konzipiert worden:  
– Staatliche Infrastrukturverantwortung,  
– Legitimation der Bedarfsplanung,  
– frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung,  
– Transparenz des Netzausbaus und  
– Technologieoffenheit. 

 
 

1. Staatliche Infrastrukturverantwortung 
Der Gesetzgeber sieht die originäre Verantwortung zur Bedarfsplanung auch zukünftig beim 
privaten Netzbetreiber. In seinen Händen liegen sowohl die Bedarfsermittlung als auch die Initi-
ierung des Netzgenehmigungsprozesses. Die Zuständigkeit der ÜNB für die Ermittlung des 
Netzausbaubedarfs korrespondiert dabei nicht zuletzt mit ihrer unternehmerischen Eigenver-
antwortung für die Investitionsentscheidung.12 

Parallel dazu wird jedoch die staatliche Infrastrukturverantwortung stärker ausgeformt.13 
Anlass für ein stärkeres staatliches Engagement in der Bedarfsplanung sind zum einen die eindeu-
tigen europarechtlichen Vorgaben, die relativ detailliert den Prozess der Bedarfsermittlung unter 
Einbindung der BNetzA festlegen. Quasi innenpolitisch ist die stärkere staatliche Einbindung 
jedoch der anhaltenden Kritik an der bisherigen Form der Netzbedarfsermittlung geschul-
det, wie sie aus dem öffentlichen Raum geäußert wurde. Die Erfahrungen mit den dena-Netz- 
studien I und II haben gezeigt, dass die fehlende Transparenz des Planungsprozesses und das 
vermeintliche Profitinteresse der Netzbetreiber nicht zu einer allgemeinen Akzeptanz der Be-
darfsplanung beitragen. Im Gegenteil: Selbst die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der vom 
Gesetzgeber im EnLAG identifizierten Leitungen, die teilweise auf die Ergebnisse der dena-
Netzstudie I zurückgingen, sind in den Genehmigungsverfahren in Frage gestellt worden. Dabei 
steht nicht selten der Vorwurf der fehlerhaften oder überholten Bedarfsermittlung durch den 
Netzbetreiber im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund scheint also unter Akzeptanzgesichts-
punkten eine stärkere Involvierung staatlicher Stellen geboten. 

Staatliche Infrastrukturverantwortung im Bereich des Energieleitungsbaus ist auch vor dem 
Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen Projekts „Energiewende“ zu sehen. Aufgrund des 
grundlegenden Umbaus unserer Energieversorgung wird deutlich, dass eine Form staatlicher 
Koordinierung und Steuerung unverzichtbar wird. Die Abhängigkeit der bundesweit gewähr-
leisteten Versorgungssicherheit und der EU-rechtlich vorgegebenen Realisierung eines Strombin-
nenmarktes von Entscheidungen von regionalen Behörden und privaten Netzbetreibern hat die 
Erkenntnis befördert, dass die staatliche Verantwortung zur Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit eine Änderung der bisherigen Bedarfsermittlungs- und Genehmigungspraxis 
erforderlich macht. Das NABEG trägt dem in zweifacher Hinsicht Rechnung: Zum einen durch die 
stärkere Einbindung der BNetzA bei der Netzplanung durch die Netzbetreiber. Zum zweiten durch 
die „Hochzonung“ der Genehmigungsverfahren von den Länderbehörden auf die Bundesebene. 

Ausdruck staatlicher Infrastrukturverantwortung ist somit die Beteiligung der BNetzA im 
Prozess der Bedarfsermittlung. Dabei galt es, eine ausgewogene Balance zwischen staatlicher 
 _____ 
12 Lecheler, DVBl. 2007, 713, 718; Kment, RdE 2011, 341, 343. 
13 Hermes, 336 ff. 
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Infrastrukturverantwortung und privater Investitionsverantwortung zu finden. Diese wur-
de dahingehend gefunden, dass den privaten Netzbetreiber stets eine „Bringschuld“ trifft, d.h., 
ihm obliegt die primäre Pflicht zur sachlichen Abwicklung der einzelnen Planungsschritte. Die 
BNetzA tritt erst sekundär, quasi als Kontrollorgan zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, in 
den Prozess ein und garantiert der Bedarfsermittlung mit dem staatlichen Stempel das Siegel der 
„objektiven“ Qualität. Die Einbindung der BNetzA bereits im Stadium der Bedarfsplanung ge-
währleistet die Einhaltung der gesetzmäßigen Anforderungen an ein sicheres, zuverlässiges, 
bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz. 

 
 

2. Legitimation der Bedarfsplanung 
Ein weiteres Ziel staatlicher Infrastrukturverantwortung ist das Ziel größerer Legitimation. Das 
Bedürfnis nach Legitimation liegt ebenfalls in der fehlenden Akzeptanz breiter Teile der Öf-
fentlichkeit gegenüber der Bedarfsermittlung durch private, gewinnmaximierende Unterneh-
men begründet. Eine kontinuierliche Begleitung des privaten Bedarfsermittlungsprozesses 
durch die staatliche BNetzA stiftet Legitimation. Zentral im Sinne von größerer Legitimation ist 
jedoch die Befassung des Gesetzgebers mit dem Netzausbaubedarf im Rahmen des Bundesbe-
darfsplangesetzes. Hier wird der ursprünglich im EnLAG aufgegriffene Ansatz des parlamen-
tarischen Plazets für konkrete Vorhaben fortgeschrieben und perpetuiert. Zukünftig sollen 
keine Höchstspannungsleitungen mehr errichtet werden können, ohne dass der Gesetzgeber 
diese nicht konkretisiert hat. Die Hoffnung ist, die Proteste gegen den Bau neuer Leitungen zu 
minimieren und genehmigungsrechtliche Privilegien (Feststellung der energiewirtschaftlichen 
Notwendigkeit) rechtfertigen zu können. Zugleich ist durch die regelmäßige Aktualisierung des 
Bundesbedarfsplans nach § 12e Abs. 1 EnWG sichergestellt, dass notwendige Korrekturen in der 
Bedarfsfeststellung möglich sind. Damit könnte auch der Vorwurf aus dem öffentlichen Raum 
entkräftet werden, dass Leitungen aufgrund veränderter Bedingungen nicht mehr erforderlich  
seien. 

Unterm Strich sichert die neue Bedarfsplanung nach §§ 12a ff. EnWG eine gute Ausgewogen-
heit zwischen privater Investitionsverantwortung und staatlicher Infrastrukturverantwortung, 
ohne in planwirtschaftliche Sphären abzudriften. Das „Mehr“ an Staat in der Netzausbauplanung 
ist beschränkt auf eine „reaktive Korrektivfunktion“ der BNetzA mit legitimationsstiftender 
Konsequenz. Die regelmäßige Befassung des Gesetzgebers stiftet zudem ein Höchstmaß an Legi-
timation und stellt zugleich sicher, dass die Konsequenzen des Umbaus der Energieversorgung 
auch bei den Parlamentariern ins Bewusstsein gerückt werden. 

 
 

3. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Bislang leidet die Bürgermitwirkung in Zulassungsverfahren daran, dass sie zu spät einsetzt und 
sich zudem auf ein fertiges Projekt bezieht.14 Funktional betrachtet hat die Öffentlichkeitsbetei-
ligung ihren Zweck in der Informationsbeschaffung für die Behörde und dem vorgezogenen 
Rechtsschutz Betroffener.15 

Die erweiterten Beteiligungsrechte im Rahmen der Bedarfsplanung müssen vor dem Hinter-
grund der politischen Umstände zum Zeitpunkt der Entstehung des Gesetzes gesehen werden. 
Die Diskussion um „Stuttgart 21“ hat im politischen Raum die Erkenntnis befördert, dass eine 
umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung Voraussetzung für eine Verbesserung der Akzeptanz 
 _____ 
14 Vgl. zu der Diskussion Durner, ZUR 2011, 354; Dippel, NVwZ 2010, 145; Knauff, DÖV 2012, 1; 
Grigoleit/Janssen/Weisensee, RaumPlanung 2011, 150 ff.; Schink, DVBl. 2011, 1377; Kment, RdE 2011, 345. 
15 Schink, DVBl. 2011, 1383. 
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von Infrastrukturvorhaben ist.16 Dabei sollte insbesondere dem Aspekt der Frühzeitigkeit der 
Beteiligung Rechnung getragen werden. Beteiligung sollte nicht erst in einem Stadium stattfin-
den, in dem die konkrete Leitungsführung in der Raumordnung oder Planfeststellung ermittelt 
wird. Die Überlegung war, eine Beteiligung nicht nur erst im Stadium des „Wie“ sondern schon 
des „Ob“ zu ermöglichen. Ansonsten würde man wieder in das Dilemma der dena-Netzstudien 
hineinlaufen, die zwar von einer hohen technischen Expertise aufgestellt wurden, jedoch unter 
weitestgehendem Ausschluss der breiten Öffentlichkeit.  

Ziel ist somit gewesen, durch eine Beteiligungsmöglichkeit bereits im Rahmen der Bedarfspla-
nung der Öffentlichkeit auch die Entscheidung über die Notwendigkeit von neuen Energieleitun-
gen zugänglich zu machen. Die Erwartung ist, dass eine frühzeitige Mitwirkung auch die Akzep- 
tanz der einmal getroffenen und als notwendig erachteten Infrastruktureinrichtung verbessert. 

Die öffentliche Mitwirkung bei Entscheidung über die Notwendigkeit der Energieleitung 
wurde dabei noch einmal differenziert nach der Konsultation des energiepolitischen Szena-
riorahmens im ersten Schritt, und der Konsultation des Netzentwicklungsplans mit Anfangs- 
und Endpunkten für konkrete Leitungen im zweiten Schritt. Die Ermöglichung der Beteiligung 
bereits im Stadium der Szenarien ist entscheidend: Kaum ein energiepolitischer Bereich ist in 
den letzten Jahren umstrittener gewesen als die Zusammensetzung des Erzeugungsmixes, d.h. 
die jeweiligen Anteile von Erneuerbaren und konventionellen Erzeugungsbeiträgen im Rahmen 
des Kraftwerksparks. Die Konsultation des Szenariorahmens ermöglich somit eine Mitwirkung  
– und damit auch Mitverantwortung – der Öffentlichkeit für die Bestimmung der Erzeugungs- 
szenarien. Die Beteiligung der Öffentlichkeit in der Szenariofestlegung ist auch deshalb wichtig, 
weil das Szenario erhebliche Auswirkungen auf den anschließend zu ermittelnden Netzausbau-
bedarf hat. Das netztechnische Modell, in welches das Szenario zur Berechnung des Netzausbau-
bedarfs eingegeben wird, ist in seiner Ausgestaltung aufgrund der technischen Begebenheit rela-
tiv klar vorgegeben, so dass in diesem Punkt kaum Änderungsmöglichkeiten bestehen. Umso 
wichtiger erscheint die Öffentlichkeitsbeteiligung im Stadium der Szenariofestlegung. Die Erfah-
rung mit der Konsultation des ersten Szenariorahmens aus dem Jahr 2011 für den Netzentwick-
lungsplan 2022 zeigt, dass die Konsultation der Szenarien vor allem von Umwelt- und Wirt-
schaftsverbänden, weniger jedoch von individuellen Personen, genutzt wurde. Das mag sich 
damit erklären, dass die Verbände in der Regel klare Positionen zu Fragen der energiepolitischen 
Szenarien haben und die Bedeutung dieser fundamentalen Eingangsfrage für den nachfolgenden 
Netzberechnungsprozess eher erkennen als individuelle Bürger. Die weniger ausgeprägte Beteili-
gung von Privatpersonen mag damit zusammenhängen, dass in diesem Stadium der Bedarfs- 
planung noch keine hinreichende individuelle Betroffenheit für den Einzelnen erkennbar ist. 

Damit die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht zu einer formellen Pflicht ohne inhaltliche Aus- 
wirkungen auf die Netzentwicklungsplanung verkommt, ist sicherzustellen, dass die Ergebnisse 
der öffentlichen Konsultation berücksichtigt werden müssen. Bei der Konsultation des Szenario- 
rahmens durch die BNetzA ergibt sich dies aus § 12a Abs. 3 EnWG. Bei der Konsultation des darauf 
folgenden Netzentwicklungsplans sind die Netzbetreiber verpflichtet, die Ergebnisse der Konsul- 
tation zu prüfen und ggf. umzusetzen („Beachtenspflicht“). Deshalb hat der Gesetzgeber die Netz-
betreiber in § 12b Abs. 4 EnWG verpflichtet, dem Netzentwicklungsplan eine zusammenfassende 
Erklärung beizufügen, wie die Ergebnisse der Beteiligung in dem Netzentwicklungsplan berück-
sichtigt wurden und unter welchen Prämissen der Netzentwicklungsplan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten entwickelt wurde. 

Es darf nicht ausgeblendet werden, dass auf den ersten Blick ein Zielkonflikt zwischen grö-
ßerer Öffentlichkeitsbeteiligung und einer Verfahrensbeschleunigung besteht.17 Jede zusätz- _____ 
16 Vgl. auch Innenministerium Baden-Württemberg, Bundesratsinitiative zur Stärkung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großvorhaben, Pressemitteilung Nr. 80/2011 vom 1.3.2011. 
17 Durner, DVBl. 2011, 858. 
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liche Konsultations- oder Beteiligungsebene bedeutet einen zusätzlichen zeitaufwendigen Ver-
fahrensschritt. Andererseits wird vermutet, dass eben doch ein Zusammenhang zwischen der 
frühzeitigen Einbindung in eine Infrastrukturentscheidung und deren Akzeptanz besteht. Eine 
breit angelegte Bedarfsplanung mit einer abschließenden Befassung des Gesetzgebers im Rahmen 
des Bundesbedarfsgesetzes sollte eine akzeptanzstiftende Wirkung für nachgelagerte Verfahrens-
stufen entfalten. 

 
 

4. Transparenz der Bedarfsplanung 
Die Forderung nach besserer Öffentlichkeitsbeteiligung geht Hand in Hand mit dem Bedürfnis 
nach höherer Transparenz. Ein Mangel an Transparenz hat im Energieleitungsbau – ebenso wie 
bei anderen aktuellen Infrastrukturvorhaben – den Argwohn der Öffentlichkeit gestärkt und die 
Akzeptanz gemindert. Nicht selten schwingen bei der vom Energieleitungsbau betroffenen Bevöl-
kerung auch diffuse Vorurteile gegen profitorientierte EVU und Netzbetreiber mit. In dieser Wahr-
nehmung hätten diese Unternehmen kein Interesse an transparenter Offenlegung ihrer Netzbe-
rechnungen. Der Mangel an Transparenz ist Hauptgrund gewesen, warum die Netzstudien der 
dena trotz ihrer technischen Expertise nicht die nötige Zustimmung in der Öffentlichkeit erfahren 
haben. Dies ermöglichte anderen (vermeintlichen) Experten, die Ergebnisse dieser Studien in 
Zweifel zu ziehen und damit letztlich auch die zügige Realisierung von EnLAG-Leitungen zu un-
terminieren und zu verzögern.  

Die neue Netzentwicklungsplanung trägt dem Bedürfnis nach Transparenz in zweifacher 
Hinsicht Rechnung: Zum einen ist der oben geschilderte Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung 
geeignet, durch eine hinreichende Offenlegung der einzelnen Schritte die Netzplanung für die 
Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. Zum anderen soll eine Offenlegung von Lastflussda-
ten durch den Netzbetreiber grds. ermöglicht werden. Dabei tat sich im Gesetzgebungsverfahren 
ein Zielkonflikt auf: Einerseits sollte größtmögliche Transparenz zum Zwecke der Nachvollzieh-
barkeit gewährleistet werden. Andererseits musste unter sicherheitspolitischen Erwägungen eine 
zu große Transparenz der Energieleitungen als kritischer Infrastruktureinrichtung vermieden 
werden. Dieser Zielkonflikt wurde dahingehend aufgelöst, dass die Herausgabe netzknoten-
punktscharfer Einspeise- und Lastdaten an Dritte nur dann erfolgt, wenn eine entsprechende 
Fachkunde zur Überprüfung der Netzplanung und ein berechtigtes Interesse gegenüber der Regu-
lierungsbehörde nachgewiesen werden kann und eine vertrauliche Behandlung der Informatio-
nen sichergestellt ist (§ 12f Abs. 2 EnWG).  

 
 

5. Technologieoffenheit des Netzausbaus 
Zuletzt ist die Frage der Übertragungstechnologie nicht selten Grund für Verfahrensverzögerun-
gen. Das bezieht sich zum einen auf die immer häufiger auftretende Diskussion über das Erdkabel 
als die vorzugswürdige, weil die Bevölkerung vor Ort weniger beeinträchtigende Alternative. Zum 
anderen werden auch anderen Technologieoptionen, wie etwa der Einsatz der Hochspannungs-
gleichstromübertragungstechnologie (HGÜ) und Hochtemperaturleiterseilen, in den Ge-
nehmigungsverfahren von betroffenen Bürgern eingebracht nicht selten mit dem Ziel, damit die 
Entbehrlichkeit der Leitungen insgesamt nachzuweisen. 

Vor dem Hintergrund bietet die EnWG-Novelle eine zusätzliche Einsatzmöglichkeit verschie-
dener Übertragungstechnologien. Beim Einsatz von Erdkabeln auf der 110 kV-Ebene wurde das 
Erdkabel zum Regelfall aufgewertet (§ 43h EnWG). Die Kostengrenze, die eine übermäßige Kosten-
steigerung im Vergleich zur Freileitung verhindern soll, wurde gelockert. Darüber hinaus soll der 
Einsatz der in Deutschland bisher nicht zum Einsatz gelangten HGÜ-Technologie im Rahmen von 
Pilotprojekten ermöglicht werden. Aufgrund ihrer technischen Vorteile bei Übertragungen über 
lange Distanzen werden der HGÜ-Technologie insbesondere vor dem Hintergrund eines europäi-
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schen Stromnetzes große Potenziale vorausgesagt. Auch für den Abtransport von im Norden pro-
duziertem (Wind-)Strom in den Süden könnte diese Technologie zum Einsatz kommen. Deshalb 
hat der Gesetzgeber den Netzbetreiber verpflichtet, Angaben zu Einsatzmöglichkeiten dieser 
Technologien zu machen. Als Folge dessen haben die ÜNB in ihrem ersten Entwurf für einen Netz-
entwicklungsplan die Realisierung mehrer „Nord-Süd-HGÜs“ vorgesehen. 

Hinsichtlich des Einsatzes von Erdkabeln auf der 380 kV-Ebene bleibt es vorerst bei den vier 
Pilotprojekten des EnLAG. Der Gesetzgeber wollte den Einsatz von Erdkabeln auf der Höchst-
spannungsebene ausweislich der Gesetzesbegründung zur Änderung des EnLAG abschließend 
regeln. Hintergrund ist, dass mit der Technologie und ihren Betriebseigenschaften zunächst Er-
fahrungen gesammelt werden sollen. Allerdings hat der Gesetzgeber eingeräumt, dass ein mög-
liches HGÜ-Pilotprojekt ebenfalls teilverkabelt werden könnte (§ 12e Abs. 3 EnWG). 

 
 

V. Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2011 
 

Das NABEG ist das jüngste und wohl weitreichendste Gesetz zur Beschleunigung des Netzaus-
baus.18 Es wurde zwar innerhalb des nur dreimonatigen Zeitraums zwischen dem Reaktorun- 
fall in Fukushima und dem Ablauf des Kernkraftwerk-Moratoriums angefertigt, konnte aber 
konzeptionell auf Vorarbeiten des Bundeswirtschaftsministeriums zurückgreifen. Im Grunde ist 
das NABEG die Konkretisierung der bereits im Energiekonzept 2010 angekündigten Bundes-
fachplanung.19 

 
 

1. Problemanalyse am Ausgangspunkt des NABEG 
Die Entwicklung der letzten Jahre hatte gezeigt, dass es bei der Realisierung vieler Leitungspro-
jekte insbesondere auf der Höchstspannungsebene zu erheblichen Verzögerungen kommt. Un-
geachtet einer etwaigen Ursachenforschung muss Folgendes konstatiert werden: 
– Die zeitliche Dauer der Genehmigungsverfahren ist enorm. Raumordnungsverfahren dau-

ern bis zu 27 Monate; die Vorbereitung von Planfeststellungsverfahren kann mehr als vier Jah-
re betragen, ohne dass das eigentliche Planfeststellungsverfahren überhaupt begonnen hat. 

– Es existiert eine unterschiedliche Handhabung der einschlägigen Gesetze (EnWG, VwVfG 
etc.) durch unterschiedliche Verwaltungsvorschriften und tatsächliches Verwaltungshan-
deln. Richtig ist zwar, dass die gesetzlichen Vorgaben bereits vor dem NABEG einheitlich ge-
wesen sind. Gemäß § 1 Nr. 14 RoV ist für die Errichtung von Hochspannungsfreileitungen mit 
einer Nennspannung von 110 kV oder mehr zunächst ein Raumordnungsverfahren nach § 15 
ROG durchzuführen.20 Auch unterliegen diese Leitungen bereits seit 2001 einem Planfeststel-
lungsvorbehalt nach § 43 EnWG. Gemeint ist der Duktus eines „Flickenteppichs“ somit nicht 
in Bezug auf die Existenz formalrechtlicher Vorschriften,21 sondern in der genehmigungs-
rechtlichen Praxis bei der Anwendung der Vorschriften. 

– Es besteht ein Mangel an Koordinierung und Abstimmung bei länderübergreifenden Pro- 
jekten und den dazugehörigen Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren; 
Verzögerungen resultieren aus fehlender Synchronisierung der Verfahren in den jeweiligen 
Bundesländern.  

 _____ 
18 Das NABEG ist das „Kerngesetz“ des Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbau 
Elektrizitätsnetze, BGBl. 2011, Nr. 43, S. 1690. 
19 Bundesregierung, Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 
28.9.2010, S.19. 
20 Dazu etwa ARL/Höhnberg, S. 501 ff. 
21 Vgl. Durner, DVBl. 2011, 855. 
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– Die fehlende Akzeptanz des Leitungsbaus schlägt sich nieder in einer hohen Zahl von 
Einwendungen in den Verfahren, in „Gutachterschlachten“, in Technologiediskussionen in 
den Verfahren. 
 

Neben diesen Problemen, die sich meist aus den Friktionen insbesondere bei länderübergreifen-
den Projekten ergeben, liegt in den Widerständen vor Ort eine strukturelle Ursache für die  
Verzögerungen im Leitungsbau. Die Genehmigungspraxis zeigt, dass sich lokale und regionale 
Widerstände nicht selten auch durch den politischen Raum verzögernd auf die Genehmigungsver-
fahren auswirken. Aufgrund der lokal- und landespolitischen Gegebenheiten ist es in der Vergan-
genheit häufig zu Einflussnahmen übergeordneter Landesministerien auf den formal von unter-
geordneten Raumordnungs- und Planfeststellungsbehörden durchgeführten Prozess gekommen. 
Dies kann beispielsweise in Form von Anforderungen zusätzlicher Gutachten über die energie-
wirtschaftliche Notwendigkeit einer Leitung oder die Anweisung erfolgen, Planfeststellungs- 
anträge gar nicht erst zur Verfahrenseröffnung anzunehmen.  

Aufgrund der Nähe zu den lokalen Betroffenheiten (Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
Nachteile für den Tourismus) ist das Potenzial für eine „Politisierung“ der Verfahren groß. So 
sind in der Vergangenheit ebenfalls Verzögerungen zu beobachten gewesen, z.B. aufgrund einer 
zeitlichen Nähe zu Kommunal- oder Landtagswahlen oder weil neue (landes-)gesetzliche Rege-
lungen erwartet wurden, von denen sich Betroffene eine andere Entscheidung erwartet haben. 
Landespolitische Interessen sind nur selten auf eine zügige Realisierung einer Stromleitung ge-
richtet, wenn dabei lokal Beeinträchtigungen hingenommen werden müssen. 

Durch die Hochzonung auf Bundesebene und Zuweisung der Zuständigkeit für Raumord-
nungs- und Planfeststellungsverfahren an die BNetzA sinkt das Risiko, dass sich lokale und 
regionale Widerstände durch politische Einflussnahme auf das Verfahren verzögernd auswir-
ken. Die BNetzA wird eine höhere Unabhängigkeit von regionalpolitischen Gegebenheiten 
aufweisen und sich für die überregionalen Projekte, die für die Stromversorgung der Bundes- 
republik von besonderer Bedeutung sind, maßgeblich von der energiewirtschaftlichen Notwen-
digkeit und nicht von lokalen Meinungsströmungen leiten lassen. 

 
 

2. Reformansatz der Bundesfachplanung und Planfeststellung 
Vor dem Hintergrund obiger Problemanalyse sieht das NABEG eine einheitliche Bundesfachpla-
nung und Bundesplanfeststellung durch die BNetzA vor. Die Bundesfachplanung erfolgt auf 
Grundlage des zukünftig vom Bundestag im Bundesbedarfsplangesetz festgestellten Netzausbau-
bedarfs. Im Bundesbedarfsplangesetz stellt der Bundestag den Bedarf an Vorhaben im Übertra-
gungsnetz fest und bestimmt die länderübergreifenden und grenzüberschreitenden Leitun-
gen, die im Rahmen der Bundesfachplanung genehmigt werden. 

Die Zuständigkeit für die BNetzA ist auf länderübergreifende und grenzüberschreitende Lei-
tungen beschränkt. Im Entwurf des NABEG, wie er dem Bundesrat zugeleitet wurde,22 waren in 
§ 12e EnWG für den Bundesbedarfsplan und in § 1 nicht „länderübergreifende“ Leitungen, son-
dern Leitungen von überregionaler und europäischer Bedeutung Gegenstand der Kennzeich-
nung und des Geltungsbereichs. Der erweiterte Anwendungsbereich scheiterte am Widerstand 
der Länder im Gesetzgebungsverfahren. Als Folge des politischen Kompromisses bleiben die 
Länder für den Großteil der Leitungsprojekte zuständig. Das gilt für jene Projekte, die eben nicht 
länderübergreifender oder grenzüberschreitender Natur sind. Für die Genehmigungsverfahren 
von Hochspannungsleitungen auf der 110 kV-Ebene, für die ebenfalls erheblicher Ausbaubedarf 

 _____ 
22 BR-Drucks. 342/11. 
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erwartet wird, verbleibt die Zuständigkeit ohnehin bei den Ländern. Mithin führen die Länder 
weiterhin die überwiegende Anzahl der Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren durch.  

Folgende Eckpfeiler bildeten das Konzept für den Entwurf des NABEG: 
– Die bundeseinheitliche Bundesfachplanung und Planfeststellung gewährleistet einheitli-

che Planungsmaßstäbe für die Vorhabenträger. Eine einheitliche Rechtsanwendung bei 
großen Stromleitungen durch eine Bundesbehörde schafft Verfahrenserleichterungen beim 
Vorhabenträger durch Klarheit der Verfahrensanforderungen, reduziert den Aufwand an 
Bürokratie durch einheitliche Standards und die Schaffung eines „Single-Contact-Point“ 
für die Vorhabenträger. Dadurch werden Zuständigkeiten gebündelt. 

– Durch eine „Behördenidentität“ zwischen Raumordnungs- und Planfeststellungsbe-
hörde muss eine bessere Abschichtung zwischen Prüfschritten auf der Raumordnungs- und 
Planfeststellungsebene gewährleistet werden. Außerdem ermöglicht eine Zuweisung der 
Aufgaben an die BNetzA die Schaffung von Synergien mit der vorgeschalteten Netzbedarfs-
planung und dort stattfindenden Öffentlichkeitsbeteiligungen.  

– Größtmögliche Mitwirkung der Länder sowohl im Verfahren zur Festlegung der Trassen-
korridore (Bundesfachplanung) als auch bei der Bundesplanfeststellung durch (i) ein Vor-
schlagsrecht bei der Auswahl von Trassenkorridoren (§ 7 Abs. 3 NABEG), (ii) eine Berück-
sichtigungspflicht der Landesentwicklungspläne durch die BNetzA (§ 7 Abs. 1 S. 2 NABEG), 
(iii) ein privilegiertes Einwendungsrecht der Länder (§ 14 NABEG), (iv) Einrichtung eines 
Beirats mit Vertretern der Länder zur Begleitung der Bundesfachplanung (§ 32 NABEG). 

– Verzahnung zwischen Bedarfsplanung, Genehmigung und Regulierung im Sinne eines ko-
härenten Systems. Diese Verzahnung gewährleistet einen zügigen Expertiseaufbau bei der 
BNetzA, der sie auch in eine privilegierte Position gegenüber Länderbehörden versetzt. 
Denn die BNetzA begleitet das Verfahren kontinuierlich. Während der Konsultationsphasen 
zur Szenarioaufstellung und des Netzentwicklungsplans nach §§ 12a und b EnWG kann die 
BNetzA relevante Erkenntnisse für das sich anschließende Bundesfachplanungsverfahren 
gewinnen. Zu Beginn der Bundesfachplanung hat sie sich bereits eingehend mit den Vor-
schlägen der ÜNB sowie den Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und der Öf-
fentlichkeit mehrfach auseinandergesetzt.23 Zudem kann die BNetzA auch innerbehördlich 
eine enge Abstimmung des Planungs- und Genehmigungsprozesses hinsichtlich der regula-
torischen Anforderungen an einen effizienten Netzausbau gewährleisten. 

– Angemessene Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Fachöffentlichkeit in früher 
Phase des Genehmigungsverfahrens. Insoweit folgt das NABEG der „Beteiligungsfreund- 
lichkeit“ des Verfahrens zur Aufstellung des Netzentwicklungsplans nach EnWG im Sinne ei- 
ner Verbesserung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung ist im 
Raumordnungsverfahren bisher bundesrechtlich nur fakultativ vorgesehen (§ 15 Abs. 3 S. 3 
ROG), einige Länder schreiben sie aber verbindlich vor. Nach NABEG soll die Beteiligung in 
zwei Phasen erfolgen. Vor der Vorlage der vollständigen Planunterlagen soll im Rahmen der 
Antragskonferenz eine Art Vorerörterung stattfinden (§ 7 Abs. 1 NABEG). Hier besteht zu-
nächst für die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, an den Vorhabenträger Fragen zu richten 
und mögliche Alternativen aufzuzeigen. Ebenso soll hier schon eine frühzeitige Einbindung 
der betroffenen Länder und ein erster Abgleich mit den Erfordernissen der Raumordnung der 
Länder stattfinden. Erst aufgrund dieser ersten Interaktion des Vorhabenträgers mit den Län-
dern und der Öffentlichkeit legt die BNetzA den konkreten Untersuchungsrahmen der Bun-
desfachplanung fest. Auch im Planfeststellungsverfahren wird zu Beginn eine Antragskonfe-
renz durchgeführt (§ 20 Abs. 1 S. 2 NABEG), die sich auf alle für das Feststellungsverfahren 
erheblichen Fragen erstreckt. 

 _____ 
23 Schmitz/Jornitz, NVwZ 2012, 334. 
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– Möglichkeiten, in vereinfachten Verfahren solche Vorhaben, die keine neuen Umweltaus- 
wirkungen oder raumordnerischen Beurteilungen bedürfen, z.B. weil in Bestandstrassen 
geplant wird, werden ausgeschöpft (§ 11 NABEG).  

– Hinsichtlich einer Ausschöpfung des Beschleunigungspotenzials müssen auch materielle 
Vorschriften angepasst werden. Die Bedeutung des Netzausbaus im Interesse des globalen 
Klimaschutzes muss unter Wahrung der europarechtlichen Vorgaben ein höherer Stellen-
wert eingeräumt werden. Hierzu bedarf es gesetzlicher Klarstellungen, um den Planungsbe-
hörden eine rechtssichere Abwägung zu ermöglichen (§ 1 S. 3 NABEG).  

– Verpflichtung der Vorhabenträger (ÜNB) zu größtmöglicher aktiver Mitwirkung an Pla-
nung und Realisierung, einschließlich Fristsetzungen und Zwangsmaßnahmen durch die 
BNetzA (§ 34 NABEG). 
 

Bei der konzeptionellen Ausgestaltung von Bedarfsplanung, Bundesfachplanung und Planfest-
stellung hat das Sondergutachten 2011 des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) 
einen bedeutsamen Orientierungspunkt für die Gesetzesarbeiten geboten.24 Der SRU-Ansatz be-
ruht auf einer zweistufigen Fachplanung: Unter Verzicht auf ein separates Raumordnungsver-
fahren soll ein zentral aufgestellter Bundesfachplan „Stromübertragungsnetz“ den Bedarf und die 
Trassenkorridore verbindlich festlegen und Grundsatzentscheidungen im Hinblick auf großräu-
mige Alternativen sowie zwischen Freileitungen und Erdkabeln treffen. Die Prüfung kleinräumi-
ger Alternativen soll im zweiten Schritt wie bisher in der Planfeststellung stattfinden.25 

Nach Vorstellungen des Sachverständigenrats sollten in dem Bundesfachplan „Übertra-
gungsnetz“ Bedarfsfeststellung, Trassenkorridorfestlegung und Alternativendebatte integriert 
werden.26 Die Bedarfsfeststellung sollte dabei an die Investitionspläne der Netzbetreiber anknüp-
fen. Eine Kompetenz des Bundes zur Erstellung des Bundesfachplans wurde vom SRU-Gutachten 
als essenziell angesehen, um die großräumigen Wechselwirkungen bei der Bedarfsfestlegung und 
Trassenfindung optimal zu verarbeiten. 

Das im EnWG und NABEG entwickelte Modell greift den SRU-Ansatz dem Grunde nach auf.  
Allerdings wird keine integrierte Bedarfsfeststellung und Trassenkorridorfindung unternommen, 
so dass das Verfahren letztlich dreistufig ist (Bedarfsplan, Bundesfachplanung, Planfeststel-
lung). Auch wird die Bedarfsplanung als separates und vorgelagertes Verfahren maßgeblich 
durch Netzbetreiber und BNetzA betrieben. Die Gründe zur Trennung von Bedarfsplanung und 
Bundesfachplanung – entgegen der Anregung des SRU-Gutachtens – waren vielfältig: Erstens 
hätten durch das dann deutlich zeitaufwendigere Verfahren die europarechtlichen Vorgaben für 
eine jährliche Aufstellung des Netzentwicklungsplans nicht umgesetzt werden können. Zweitens 
wäre der EnLAG-Ansatz mit der parlamentarischen Bedarfsfeststellung nicht mehr möglich ge- 
wesen. Eine Parlamentsbefassung, die zeitlich nach Ermittlung des Trassenkorridors stattfindet, 
erscheint hingegen unter Legitimationsgesichtspunkten zu spät, weil die Anordnung des vor- 
dringlichen Bedarfs schon für die Bundesfachplanung erforderlich ist. Drittens bestand aufgrund 
umweltrechtlicher Vorgaben das Erfordernis, dass sowohl der Bedarfsplan als auch die Korridor-
festlegung einer SUP zu unterziehen sind. Viertens hätte mit dem SRU-Ansatz nicht praktikabel 
erreicht werden können, dass die Bundesfachplanung die individuellen Leitungsprojekte sukzes-
sive nach dem Grad ihrer zeitlichen Priorität bearbeiten sollte. Bei einem integrierten Verfahren 
hätten für alle Leitungen des Bedarfsplans gleichzeitig die Korridorauswahl stattfinden müssen, 
was auch schon ressourcentechnisch unrealistisch erschien. Unterm Strich erschien ein dreistufi-
ges Verfahren vorzugswürdig. 

  _____ 
24 Schneider, S. 57 ff. 
25 Schneider, S. 61. 
26 Schneider, S. 57. 
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Das Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung des NABEG hat als Inspirationsquelle auch das 
Schweizer Vorbild herangezogen. Im Schweizer Planungsverfahren für Stromleitungen existie-
ren im Planungsprozess zwei Gruppen zum Zwecke einer institutionalisierten Zusammenarbeit 
zwischen den vom Netzausbau betroffenen Akteuren, insbesondere von Kantonen, Netznutzern, 
Umwelt- und Wirtschaftsverbänden sowie Netzbetreibern. Unterschieden wird in der Schweiz 
zwischen einer kontinuierlich bestehenden Kerngruppe und projektbezogenen Begleitgruppen.27 
Im NABEG wurde letztlich auf die projektbezogenen Begleitgruppen verzichtet, weil die Einbin-
dung der Akteure durch Antragskonferenz (§ 7 Abs. 1 NABEG), Behörden- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung (§ 9 NABEG) und Erörterungstermin (§ 10 NABEG) anderweitig und in Anlehnung an 
deutsche Beteiligungsformen gewährleistet wurde. Aufgegriffen wurde hingegen eine Form der 
institutionalisierten Zusammenarbeit der Akteure, um eine auf Dauer angelegte Zusammenarbeit 
und einen intensiven Informationsaustausch insbesondere zwischen Bund und Ländern zu er-
möglichen. Es wird ein ständiger Bundesfachplanungsbeirat gebildet, in dem neben Vertretern 
der BNetzA auch Vertreter der Länder und der Bundesregierung sitzen werden (§ 32 NABEG). 

 
 

VI. Europarechtlicher Rahmen zum Netzausbau 
 

Europarechtliche Vorgaben haben den Netzausbau zuletzt stark beeinflusst. Ausgangspunkt für 
die EnWG-Novellierung war die Umsetzung des Dritten EU-Binnenmarktpakets. Bestandteil der 
entsprechenden RL 2009/72/EG und RL 2009/73/EG waren die Vorgaben zu den nationalen 10-
jährigen Netzentwicklungsplänen, die in §§ 12a ff. EnWG umgesetzt wurden. Außerdem wurde das 
Thema Netzausbau von der Europäischen Kommission durch ihr im Oktober 2011 im Rahmen des 
Infrastrukturpakets vorgelegten Entwurf einer EU-Verordnung zu Leitlinien für die transeuropä-
ische Energieinfrastruktur aufgegriffen.28 Sollte der Entwurf unmittelbar wirksame Rechtskraft 
erlangen, würden Deutschland daraus weitreichende Konsequenzen bevorstehen. 

Der VO-Entwurf orientiert sich stark am Konzept des NABEG. Ziel ist der beschleunigte Aus-
bau einer transeuropäischen Energieinfrastruktur. Zu den vorrangigen Vorhaben von gemeinsa-
mem Interesse zählt die Kommission Infrastrukturkorridore und -gebiete, die überwiegend einen 
grenzüberschreitenden Charakter haben und die die Realisierung des Energiebinnenmarktes vor-
anbringen sollen. Zentrales Anliegen des Verordnungsentwurfs ist die Einführung eines „one-
stop-shop“, also eine einzige zuständige nationale Behörde, die für die Koordinierung des gesam-
ten Genehmigungsverfahrens zuständig sein soll. Das deutsche Genehmigungsverfahren kennt 
dies bereits durch die Genehmigungskonzentration im Rahmen der Planfeststellung, doch geht 
der europäische Ansatz wohl darüber hinaus und will auch die bisherige sukzessive Folge von 
Raumordnung und Planfeststellung aufheben. Hierzulande hat das NABEG die Entscheidung für 
eine nationale Behörde zugunsten der BNetzA geschaffen. Darüber hinaus könnte bei einem ent-
sprechenden Inkrafttreten der VO auch erheblicher Druck auf das Zustandekommen der Verord-
nung über die Zuständigkeit bei den Planfeststellungsverfahren nach §§ 31 Abs. 2, 2 Abs. 2 die Fol-
ge sein. Denn ein „one-stop-shop“ ist nur möglich, wenn sowohl Bundesfachplanung als auch 
Planfeststellungsverfahren aus einer Hand betrieben werden. 

Der Anwendungsbereich des Entwurfs geht über das NABEG hinaus, da er sich auch auf 
Hochspannungsfreileitungen erstreckt, sofern die für eine Spannung von 220 kV ausgelegt wur-
den sowie für See- und Erdkabel mit einer Mindestspannung von 150 kV. Die konkreten Leitungen 
müssen in regionalen Gruppen noch identifiziert werden: Als Auswahlkriterien für Vorhaben von  _____ 
27 Schneider, S. 41 f. 
28 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG, 
KOM (2011) 658 v. 19.10.2011. 
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gemeinsamem Interesse werden im Verordnungsentwurf recht vage Marktintegration, Wettbe-
werb und Netzflexibilität sowie Nachhaltigkeit und Interoperabilität mit sicherem Netzbetrieb 
umschrieben (Art. 4 Abs. 2 VO-E). Es ist nicht ausgeschlossen, dass – wenn die Verordnung erlas-
sen wird – die Zuständigkeit für deutlich mehr Leitungsprojekte als bisher im NABEG vorgesehen 
auf auf eine zentrale nationale Behörde zu übertragen ist.29 

Zu den unrealistischen Elementen des Verordnungsentwurfs, die von den EU-Mitgliedstaaten 
opponiert werden, gehören die in der Verordnung avisierten Fristenregelungen für die Durch-
führung des Verfahrens. Nach dem Entwurf gliedert sich das Verfahren in zwei Phasen. Das Voran-
tragsverfahren bis zur Einreichung der Antragsunterlagen soll maximal zwei Jahre dauern. Das 
anschließende formale Genehmigungsverfahren soll höchstens ein Jahr dauern und mit einer  
umfassenden Entscheidung enden. Es ist nicht erkennbar, inwiefern diese Zeitvorgaben auf die 
tatsächlichen Sach- und Rechtslagen in den Mitgliedstaaten Rücksicht nimmt. Trotz der Beschleu-
nigungsabsicht des NABEG ist jedenfalls nicht davon auszugehen, dass eine Durchführung so-
wohl des Bundesfachplanungs- als auch des Planfeststellungsverfahrens binnen Jahresfrist nach 
Verfahrenseröffnung durch die BNetzA oder die zuständige Landesbehörde durchgeführt werden 
kann. 

 
 

VII. Verfassungsmäßigkeit des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 
 

1. Gesetzgebungskompetenz des Bundes  
Während30 und nach Abschluss31 des Gesetzgebungsverfahrens ist die Kompetenz des Bundes für 
die im NABEG geregelten Materien in Frage gestellt worden. Keines der vorgebrachten Argumente 
kann die Verfassungskonformität des NABEG nachhaltig in Zweifel ziehen. 

Das NABEG ist ausschließlich Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 
nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG. Dieser Kompetenztitel scheint zumindest insoweit unumstritten zu 
sein, als die Regelungen zum Planfeststellungsverfahren (§§ 18 ff. NABEG) betroffen sind.32 In Be-
zug auf die Bundesfachplanung (§§ 4 ff. NABEG) wird hingegen vorgebracht, dass der Gesetzgeber 
inhaltlich-materiell das Raumordnungsverfahren regelt und er sich deshalb auf einen Kompe-
tenztitel zur Ausgestaltung des Raumordnungsverfahren hätte stützen müssen. Dem Gesetzgeber 
wird mit anderen Worten eine Art „Etikettenschwindel“ vorgeworfen: Der Gesetzgeber habe in 
§§ 4 ff. ein Abstimmungsverfahren geregelt, welches die wesentlichen Elemente des Raumord-
nungsverfahrens trägt, gleichwohl aber als „Bundesfachplanung“ benannt wird.33 Schließlich 
sei es dem Gesetzgeber darum gegangen, die Abweichungskompetenz der Länder nach Art. 74 
Abs. Nr. 31 GG i.V.m. Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GG zu umgehen.  

In der Tat umfasst die Bundesfachplanung auch raumordnerische Belange, weil sie auch die 
Raumverträglichkeitsprüfung beinhaltet (§ 5 Abs. 1 S. 2 NABEG) und substituierende Wirkung für 
ein Raumordnungsverfahren hat (§ 28 NABEG). Außerdem entfalten die Ergebnisse der Bundes-
fachplanung ebenso wie die Raumordnungsprüfung gegenüber dem Vorhabenträger und gegen-
über Einzelnen keine unmittelbare Rechtswirkung und ersetzen nicht die Entscheidung über die 
Zulässigkeit der Ausbaumaßnahme (§ 15 Abs. 3 S. 1). 

Allerdings bildet die Bundesfachplanung aufgrund ihrer engen Verzahnung mit dem späte- 
ren Planfeststellungsverfahren ein „aliud“ im Vergleich zum Raumordnungsverfahren. Die Er-
 _____ 
29 Dazu Schmitz/Jornitz, NVwZ 2012, 332 ff. 
30 Durner, DVBl. 2011, 853; Mikesic/Strauch, RdE 2011, 347. 
31 Erbguth, NVwZ 2012, 329; Moench/Rutloff, NVwZ 2011, 1041; vgl. auch Appel, UPR 2011, 410; Wagner, DVBl. 23/ 
2011, 1456. 
32 Siehe doch zur Frage der VO-Ermächtigung unten Rn 70. 
33 Erbguth, NVwZ 2012, 329; Moench/Rutloff, NVwZ 2011, 1041. 
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gebnisse der Bundesfachplanung sind im späteren Planfeststellungsverfahren nicht nur zu  
berücksichtigen, sondern vielmehr diesem zu Grunde zu legen (§ 15 Abs. 1 S. 1 NABEG). Diese 
Rechtsfolge wird nicht zuletzt dadurch abgesichert, dass die BNetzA möglicherweise für die 
Durchführung beider Verfahren zuständig ist. Die Bundesfachplanung stellt insofern die Raum- 
und Umweltverträglichkeit der Trassenkorridore verbindlich für das Planfeststellungsverfahren 
fest. Besonders deutlich wird diese enge Verzahnung zwischen Bundesfachplanung und Plan-
feststellung auch durch die Befugnis der BNetzA, dem ÜNB nach Abschluss der Bundesfachpla-
nung eine angemessene Frist für die Antragstellung der Planfeststellung zu setzen (§ 12 Abs. 2 S. 2 
NABEG). 

Außerdem sind die Ergebnisse von Raumordnungsverfahren nur „Erfordernisse der Raum-
ordnung“ im Sinne des § 3 Abs. 1 S.1 ROG, die lediglich dem Berücksichtigungsgebot des § 4 Abs. 1 
S. 1 ROG unterfallen und im Planfeststellungsverfahren von der Behörde bei konfligierenden Inte-
ressen „weggewogen“ werden können.34 Zudem hat die Bundesfachplanung im Vergleich zum 
Raumordnungsverfahren ein erweitertes Prüfprogramm, da die Bundesfachplanung nach § 5 
Abs. 1 S. 2 NABEG eine umfassende Abwägung mit allen betroffenen privaten und öffentlichen 
Belangen erfolgt, wohingegen die Raumordnungsprüfung gem. § 15 Abs. 1 S. 2 ROG auf die Aus-
wirkungen auf raumbedeutsame Belange beschränkt bleibt. Im Ergebnis kombiniert die Bundes-
fachplanung Elemente der Linienführung mit fachplanerischen Elementen und entzieht sie 
somit der Zuordnung zum Raumordnungsverfahren. Die Bundesfachplanung ist daher ein auf 
Höchstspannungsleitungen begrenztes, fachplanerisches Verfahren sui generis. 

Vorausgesetzt, man hält entgegen der hier vertretenen Auffassung eine Raumordnungs-
Kompetenz des Bundes für erforderlich, wäre bei den hier in Rede stehenden länderübergreifen-
den oder grenzüberschreitenden von einer ungeschriebenen („ausschließlichen“) und abwei-
chungsfesten Bundesraumordnungskompetenz kraft Natur der Sache auszugehen.35 

Kaum Widerspruch hat hingegen das Vorliegen der Voraussetzungen nach Art. 72 Abs. 2, 74 
Abs. 1 Nr. 11 GG hervorgerufen, wonach das Gesetzgebungsrecht nur besteht, wenn und soweit 
eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich ist. Beim EnLAG haben in Bezug auf das EnLAG 
diese Vorschriften deutlich mehr Anlass zur Diskussion gegeben.36 In Bezug auf das NABEG sind 
die Ausführungen der Gesetzesbegründung überzeugend. Angesichts der gesellschaftspoliti-
schen Tragweite und bundesweiten Auswirkungen der Energiewende ist ein gesamtstaatliches 
Interesse an einer bundesgesetzlichen Regelung kaum von der Hand zu weisen. Insbesondere mit 
Blick auf regionale Entzerrung von Stromerzeugung und Verbrauch werden regionale Erzeu-
gungs- und Vebrauchsstrukturen immer mehr aufgebrochen und müssen in einem gesamtstaatli-
chen Zusammenhang gesehen werden. Der engpassfreie Stromtransport innerhalb Deutschlands 
ist insbesondere eine Voraussetzung für die Integration des Stroms aus erneuerbaren Energie-
quellen. Unterschiedliche Entwicklungen der Versorgungsstrukturen aufgrund der Uneinheit-
lichkeit des regionalen Netzausbaus würden erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit 
sich bringen. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich.  

Der engpassfreie Transport innerhalb Deutschlands ist Voraussetzung für die Integration des 
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen und damit der angestrebten Energiewende sowie der Er-
reichung der Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der Klimaziele der EU. 
Mangelnder Ausbau führt zu ungewollten physikalischen Flüssen des Windstroms in die europäi-
schen Nachbarländer und führt dort zu Gegenreaktionen. Damit wird die Integration des Ener- 
giebinnenmarktes beeinträchtigt. Daraus ergibt sich das gesamtstaatliche Interesse an einem  _____ 
34 Appel, UPR 2011, 410; dazu auch BVerwG UPR 1995, 448. 
35 So auch Wagner, DVBl. 2011, 1456; Sondergutachten SRU, S. 309; differenzierter Mikesic/Strauch, RdE 2011, 
348 ff.; vgl. auch Appel, UPR 2011, 410. 
36 Vgl. dazu Kommentierungen zu Teil 3 EnLAG, Rn 57 ff. 
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bundesweit einheitlichen Verfahren für die Stromtransportleitungen von überregionaler und 
europäischer Bedeutung. 

Aus ähnlichen Gründen ist eine bundesgesetzliche Regelung auch zur Wahrung der Rechts-
einheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Das NABEG regelt die Genehmigungsverfah-
ren für Leitungsprojekte von überregionaler Bedeutung. Für eine angemessene Ausstattung mit 
Energieleitungen mit überregionaler Bedeutung ist es daher erforderlich, dass unter einheitlichen 
rechtlichen Bedingungen geplant werden kann. Ein „Flickenteppich“ gesetzlicher Vorschriften 
oder administrativer Praktiken wäre ein Risiko für den rechtssicheren Ausbau der überregionalen 
Energieversorgung. 

Verfassungsrechtliche Fragen warf im Gesetzgebungsverfahren das ursprüngliche Vorhaben 
auf, das wie im EnLAG eine Rechtswegverkürzung der Klage gegen den Planfeststellungsbe-
schluss zum BVerwG eingeführt werden könnte. Aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken auf 
Grundlage des Bestimmtheitsgebots war das nicht möglich. Denn zum Zeitpunkt der Verab-
schiedung des NABEG können keine knotenscharfen Leitungen (wie im Bedarfsplan des EnLAG) 
bestimmt werden, sondern nur ein pauschaler Verweis auf die zukünftig im Bundesbedarfsplan 
vom Gesetzgeber identifizierten Leitungen. Eine Rechtswegverkürzung durch einen pauschalen 
Verweis auf das Bundesbedarfsplangesetz genügt indes nicht dem Grundsatz hinreichender Be-
stimmtheit. Da der Gesetzgeber trotzdem das Potenzial der Rechtswegverkürzung zum BVerwG 
ausschöpfen will, hat er in der Gesetzesbegründung bereits die Rechtswegverkürzung für das 
erste Bundesbedarfsplangesetz angekündigt.37 

 
 

2. Vollzugskompetenz des Bundes 
Die Übertragung der Vollzugskompetenz an die BNetzA durch die Erweiterung des Mandats zur 
Durchführung von Bundesfachplanungs- und Planfeststellungsverfahren wird auf Art. 86, 87 
Abs. 3 S. 1, 1. Alt. GG (bundeseigene Verwaltung) gestützt. Danach können Aufgaben auf schon 
bestehende Verwaltungseinrichtungen des Bundes übertragen werden.  

Dieser Kompetenztitel wird in der Literatur teilweise mit dem Argument bestritten, dass die 
Länder besser in der Lage wären, den „kleinteilig-örtlichen Bezug“ sicherzustellen mit der Folge, 
dass eine Eignung zur zentralen Wahrnehmung dieser Aufgabe per se ausgeschlossen sei.38 Richtig 
ist, dass es in den Planverfahren um einen räumlichen Ausgleich geht und parallel laufende Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren sowie konfligierende Raumnutzungsinteressen lokal und 
regional in Einklang gebracht werden müssen. Allerdings widerspricht das Gleichsetzen von loka-
ler Betroffenheit und dezentraler Genehmigungszuständigkeit dem Ansatz des BVerfG. Dieses 
stellt nicht auf die abstrakt-generelle Eignung einer Aufgabe zur zentralen Erledigung ab, sondern 
prüft vielmehr in tatsächlicher Hinsicht, ob die betroffene Aufgabe von der Bundesoberbehörde 
tatsächlich zentral ohne Verwaltungsunterbau wahrgenommen wird oder ob eine Umgehung des 
Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG durch Schaffung eines Verwaltungsunterbaus erfolgt.39 Darauf deutet nach 
gegenwärtiger Lage nichts hin. Die BNetzA kann sich der relevanten Landesbehörden zumindest 
im Wege der Amtshilfe bedienen.40 Außerdem spricht einiges dafür, dass die BNetzA zur Bewälti-
gung des „kleinteilig-örtlichen Bezugs“ in der Lage sein wird, auch wenn dies im Gesetzgebungs-
verfahren von den Ländern vehement bestritten wurde. Die BNetzA wird ihre Planfeststellungsver-
fahren in der Fläche durchführen, ohne dass die Beteiligungsrechte der Bürger verkürzt werden.  
Entscheidend ist, dass die zuständige Bundesbehörde eine Präsenz in der Fläche gewährleisten 
kann. Dies ist im Fall der BNetzA mit insgesamt 47 Außenstellen und Standorten der Fall.   _____ 
37 Gesetzesbegründung BT-Drucks. 17/6073, S. 2; vgl. Kommentierung zu § 12e EnWG. 
38 Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1041; Steinberg, FAZ vom 27.6.2011, S. 10; so wohl auch Erbguth, NVwZ 2012, 330. 
39 BVerfG NVwZ 2009, 175. 
40 Appel, UPR 2011, 412. 
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3. Verfassungsmäßigkeit der VO-Befugnis zur Übertragung  
der Planfeststellungszuständigkeit  

Die Übertragung der Planfeststellungskompetenz gem. § 2 Abs. 2 NABEG auf die BNetzA – wohl der 
größte Streitpunkt im Gesetzgebungsverfahren zwischen Bund und Ländern – wird von dem 
institutionellen Gesetzesvorbehalt nach Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG im Einklang mit der Rechtsprechung 
des BVerwG gedeckt.41 Als problematischer erwies sich im Gesetzgebungsverfahren hingegen der 
Wesentlichkeitsgrundsatz: Danach ist dem Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG ein Delegationsverbot zu ent-
nehmen, wenn die demokratische Legitimation des Gesetzgebers erforderlich ist, um eine für das 
Gemeinwesen und insbesondere für die Grundrechtsausübung wesentliche Entscheidung im 
normativen Bereich zu regeln. Ein solcher Parlamentsvorbehalt wird bei Regelungen im verwal-
tungsorganisatorischen Bereich etwa bei erheblichen Einwirkungen auf die Verfahrensrechte der 
Beteiligten angenommen.42 Deshalb mussten im Gesetzgebungsverfahren ursprüngliche Überle-
gungen verworfen werden, wonach die NABEG-Regeln zu Planfeststellungsverfahren nur für die 
im Wege der Verordnung auf die BNetzA übertragenen Planfeststellungsverfahren gelten sollten, 
während auf die weiter von den Ländern planfestzustellenden Leitungen allein die §§ 43 ff. EnWG 
Anwendung finden sollten. Diese „Diskriminierung“ wäre auf unterschiedliche Planfeststellungs-
verfahren zwischen Bund- bzw. Länder-Planfeststellungsverfahren hinausgelaufen, was eine un-
terschiedliche Grundrechtsbetroffenheit bei den Beteiligten zur Folge gehabt hätte. Denn der Ver-
ordnungsgeber hätte in diesem Fall die „wesentliche“ Entscheidung treffen können, für welche 
Leitungen ein bestimmter Verfahrenstandard (entweder nach EnWG oder nach NABEG) greift und 
für welche Leitungen nicht. Dies wäre einer Entscheidung über das „Ob“ des Verfahrensstandards 
gleichgekommen. Um die verfahrensmäßigen Rechte der Beteiligten unabhängig von einer vom 
VO-Geber zu entscheidenden Bund- oder Länderzuständigkeit auszugestalten, gelten die § 18 ff. 
des NABEG nun unabhängig von der Zuständigkeit. Mit der Zuweisung zu Bund oder Land ist so-
mit keine „Ob“-Entscheidung über das Verfahren, sondern allenfalls eine Frage des „Wie“, na-
mentlich der staatsorganisationsrechtlich relevanten Zuständigkeit, getroffen worden.43 

Entscheidend war im Gesetzgebungsverfahren auch das bundesverfassungsgerichtlich aus-
gesprochene Verbot einer „Inkraftsetzungsermächtigung“.44 Von einer solchen geht das BVerfG 
aus, wenn der Erlass einer Rechtsverordnung im Ermessen des Verordnungsgebers steht und 
durch ihr Inkrafttreten die Anwendbarkeit des parlamentarischen Gesetzes als solches erst er- 
möglicht wird. Damit wurde dem von den Ländern im Gesetzgebungsverfahren in letzter Minute 
vorgebrachten Vorschlag ein verfassungsrechtlicher Riegel vorgeschoben, wonach der gesamte 
Anwendungsbereich des NABEG, also sowohl die Bundesfachplanung als auch das Planfeststel-
lungsverfahren, von der Entscheidung des VO-Gebers hätte abhängig sein sollen. Dieser Vorschlag 
musste angesichts des Verbots einer „Inkraftsetzungsermächtigung“ verworfen werden, weil der 
VO-Geber sonst über das „Ob“ der Anwendung des NABEG hätte entscheiden können. Diese „Ob“-
Entscheidung darf hingegen allein vom Parlament getroffen werden. 

 
 

4. Überblick über den stufenweisen Bedarfsplanungs- und Genehmigungsprozess 
Das im EnWG geregelte Verfahren zur Aufstellung des Bundesbedarfsplans und die anschlie-
ßende Bundesfachplanung sowie Planfeststellung bauen aufeinander auf und werden in folgen- 
der Abbildung illustriert. 
 
  _____ 
41 BVerwGE 102, 119, 126. Zum Meinungsstand in der Literatur siehe Appel/Eding, NVwZ 2012, 344. 
42 Mangoldt/Klein/Starck/Sommermann, Art. 20 Rn 274, 283. 
43 Vgl. dazu auch Appel/Eding, NVwZ 2012, 345. 
44 BVerfGE 78, 249, 276. 
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